
Finanzamt Dillenburg

Geschäftszeichen: G02

Öffentliche Zustellung

Name des Steuerpflichtigen: Chalil Oglou, Chalil

letzte bekannte Anschrift: Hansastr. 12 35764 Sinn

Dem Steuerpflichtigen sind folgende Dokumente zuzustellen:

009 809 3125 2, EStB 2023 vom 30.01.2026
009 809 3125 2, EStB 2024 vom 30.01.2026

Die vorbezeichneten Dokumente werden nach § 10 Absatz 1 VwZG öffentlich zugestellt. Die
Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung im Internet
zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 VwZG).
Die Dokumente können von dem Steuerpflichtigen gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises
oder durch einen bevollmächtigten Vertreter auf Zimmer 119 nach vorheriger Terminabsprache
eingesehen werden. Hierfür bitten wir um Terminvereinbarung unter folgender Telefonnummer:
027Z^008153.
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Finanzamt Dillenburg

IdNr. Ehemann 32 672 90'* 154
IdNr. Ehefrau 92 721 5<i6 207
Steuernummer 009 809 31252
(Bitte bei Rückfragen angeben)

Finanzam-t,P-f.l36Zj 35663 Dillenbura

35683 Dillenburg
Wilhelmstraße 9
Tel.: 02771/908-0

Finanzkasse
Gießen
35392 Gießen
Schubertstraße 60

AU.U l.ZUZtl

Herrn und Frau
Chalil Chalil Oglou
Sevilai Miserli
V\c<nc^\sH A^-
^S%^ ^;/)/i

sasscshea-ci füac- 202:

über

inkommensteuep,
Solidaritätszuschlag und

Verspätungszuschlag

Festsetzung

Art der Steuerfestsetzung

Der Bescheid ergeht nach § 16^i Abs. 1 AO unter Vorbehalt der Nachprüfung.
Er ist nach § 165 Abs. 1 Satz 2 AO teilweise vorläufig.

^

^

!
I

Fes-tgese'tz't werden
ab S'leuerabzug vom Lohn

verbleibende Steuer

Abrechnung (S-tich-tag 23.01.2026)
der Finanzkasse des Finanzam-ts Gießen

berei-ts getilgt .............

mi'thin sind zu wenig en-trich-te-t
mi-thin sind zu viel en-lrich-te-t. . .
Ausgleich durch Verrechnung;
Anrechnung von Guthaben..
Verwendung zu viel en-trichleter Beträgi

noch zu zahlen

3H()

Bit-te zahlen Sie
spä-tes-tens am 03.03.2026

Einkommen-
s-teuer
€

Verspä'tungs-
Zuschlag

€

4.319,00
^t.719,00

-400,00

0,00

400,00

400,00

1,00

Solidaritä-ts-
Zuschlag

€

<t50,00

450,00

0,00

450,00

400,00

50,00

50,00

0,00
0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

xx) Nachweis der Verrechnung;

Anrechnung auf demnächs-t fälligi
Einkommens'leuer Versp. Zuschlag

Betrage
ZOZ3. 400,00

Den Gesamtbetrag von 50,00 € zahlen Sie bitte bis zum
angegebenen Fälligkeitstag auf eines der angeführten Konten.

Form.Nr. 012111 P 000080003 / 0029<i9 - Fortsetzung nächste Seite - Rt. 23.01.2026 ESt 2023

ServlcezeIten i
Nur telefonisch
Ho.-Fr. 8-18 Uhr

Weitere Informat'1 onen 1
^4>-^>.-^-.+ U,^--„^ ^1„

Internet unter

Zahlungsempfänger: F1nanzamt Gießen

Landesbk Hessen-ThUr1ngen
IBAN; OE25 5005 0000 0001 0002 98

DT BBK F11 Frankfurt am Main
TRUM. nFOS SDDD 0000 QD5D 0015 <D

BIG; HELADEFFXXX

BIG: MARKDEF1500



eZOZ 1.S3 9202-TQ •EZ •IU - a1.taS 31.SM3RU Bumf.3S1.JO j - 6!>6ZOO / eooaaoooo d TTTZTO •JN-"l^°d

S8Z'6£ ueiuiuoi[UT3 sspu.ianeq.s.ieA nz / ueunuoiiuxa

ZL

6i76'Z. 6*76-Z.

LZ.6'2

8Z.6-2

IZ.6-2

ßBLiq.aqiissnBj-uoqeßsnHjapuos

UQßunpusHjnBoßiioSiiOA uo^eqqaTzqe aap suiiuns

9^S3 £ ••IN
l -sqv ÖL § qseu eßejq.Tag J:8p ouiiuns

£"79 £•79

8Z£'£

sei

99"7'£

5££
80S

99«7-£

Z.08-L
6S9' l

8Z.6-S
9Z.6'£
*7S6'Z.
*756'Z.

9ßEJ:q.TOqsßunj:9l{OTSJ8AQß8-[JJ SUIUing

nej:j8ii3 -
uuBiuai(3 -

ßunj:ai(OTSj:9Aoß3T:jj j:nz eßBj^Tog
uaqT8-[qJ3A

gq.Sa (7 Z^ES E 8qeq.sqong £ • JN
L "sqy 01 § t{OBU ßBjq.9qsßunzj:n^ qe
sßEj:q.Taqsßunj:oqoTsj:9Aus>[UEj:^ suiuing

nBj:joi{3 -
uueuai{3 -

ßunuE8l{OTSJ:OAUO}{UBJ)I JHZ OßEilq.TOg

uaqto-[qj8A
ßunjoi{OTSj8Auoq.uoy jnz •[Teq.uBj:8qaßq.Taqj:v qe

% 001 UOABp
uoßunpueMjneeßjosjOAs.ioq.TV J:eP ouiuns

uaqeßsneaapuos a.ieqqaTzqe q.^ue.iqosaq qe

90S-A<» 990' IZ OW9Z aq.juni[UT3 .lap ße.i^sqi.uesag

90S •A«» 990" 12 OW9Z aq.juni[UT3 >iep eunung

990'12 OW61

0£Z' l
96Z"ZZ

oez'i
0/,17'OZ

3q.juniiut3

ßEjq.0qi[osnBj-jouii{9uq.Taq.iv qe
ui{OT:sq.Taqjeoq.q.nj:g

»Taq.iy .laßTpueq.sqTasq.qoTU sne eq.juns[ux3

000'4

000-Z.

e^uni{UT3

j:auii{8u.ieq.un-[9ZUT3 S-[E
qat.iq.aqaq.iaMag sne eq.junituia

q.uiEsoßsuT
3

nejjsio
3

uueuioq3

süeiuuiö5[üT3 uapuaenaq.säsiA nz sap ßunuqoejag

aBe-[pun.iGsGun>ianaq.sa9

9ZOZ'LO"0£ UIOA ßBTqssnzsßun^Edsjo/Y
pun BB^qosnzsq.eq.TJBpT^os 'j9neq.su8uuio>[UT3 •ioqn £ZOZ •InJ pTOi{osog

Z a^T^S
ZSZli 608 600 Jsuiiunujeno^s ' LOZ 9^5 IZZ. 26 nBJjsqa '»7^1 1706 ZL9 Z£ uueuieqs •JNPI

tljnCTUQTTTO 3.UIBZUBUT4



Finanzamt Dillenburg
IdNr. Ehemann 32 672 904 154, Ehefrau 92 721 546 207, Steuernummer 009 809 31252

Seite 3

Bescheid für 2023 über Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und
Verspätungszuschlag vom 30.01.2026

Berechnung der Steuer

€

zu versteuern mit Progressionsvorbehalt nach
dem Splittingtarif - . . . mit 10,9950 % aus 39.285 4.319

festzusetzende Einkommensteuer 4.319

VersBätungszuschlag

€

Zuschlag wegen verspäteter Abgabe/Nichtabgab«
Einkommensteuererklärung (§ 152 AO)

der
450

Berechnung des Solidaritätszuschlags

^ €

zu versteuerndes Einkommen unter Berücksichtigung
von Freibeträgen für 2 Kind(er) i.H.v. 17.904 ~€ 21.381

darauf entfallende Einkommensteuer 470,00

Bemessungsgrundlage
freibleibender Betrag

<t70,00
35.086,00

^
8

I

I

Bemessungsgrundlage unter Berücksichtigung der Freigrenze
davon 5,5 % Solidaritätszuschlag ..'.."........

0,00
0,00

r l t r e r F t t u

Ich habe die Besteuerungsgrundlagen geschätzt, weil Sie trotz Aufforderung
bisher keine Steuererklärung abgegeben haben. Obwohl ich die
Besteuerungsgrundlagen geschätzt habe, kann Ihrerseits eine Steuerstraftat oder
Steuerordnungswidrigkeit vorliegen.
Reichen Sie Ihre Steuererklärung unverzüglich ein, denn die Schätzung befreit
Sie nicht von Ihrer Erklärungspflicht.
Überprüfen Sie bitte bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung, ob sich auch für
andere Zeiträume eine Steuerpflicht ergibt oder ob Sie bereits abgegebene
Steuererklärungen berichtigen müssen. Sollte dies der Fall oder nach Ihrer
Einschätzung möglich sein, erstellen Sie bitte auch für diese Zeiträume Cggf.
berichtigte) Steuererklärungen.
Geben Sie bitte unbedingt alle Steuererklärungen für die entsprechenden
Zeiträume gleichzeitig ab, um Nachteile zu vermeiden.
Eine strafbefreiende Selbstanzeige können Sie nur unter Einhaltung der
gesetzlichen Voraussetzungen abgeben. Bei Zweifelsfragen sollten Sie eine
Rechts- oder Steuerberatung hinzuziehen.
Rechtsgrundlagen:
§ 162 Äbgabenordnung (Schätzung)
§ 371 Abgabenordnung (Selbstanzeige)

Dieser Einkommensteuerfestsetzung liegen folgende, dem Finanzamt elektronisch
übermi'ttel'te, Mitteilungen zugrunde:
- Elektronische Lohnsteüerbescheinigungen für die Ehefrau

Bitte geben Sie künftig auf jeder Anlage Kind die Identifikationsnummer des
Kindes an.
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Finanzamt Dillenburg
IdNr. Ehemann 32 672 904 154, Ehefrau 92 721 546 207, Steuernummer 009 809 31252
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Bescheid für 2023 über Ei nk o m
Verspätungszuschlag vom 30,01.2026

n t u e r, Solidaritätszuschlag und

Ich habe keine Zinsen festgesetzt, weil sie weniger als 10 € betragen
Rechtsgrundlage s § 239 Absatz 2 Abgabenordnung

^

Die Festsetzung der Einkommensteuer ist gem. § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO
vorläufig hinsichtlich
- der Hohe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Abs . 6 Satz 1 und 2 EStG
- der Höhe des Grundfreibetrags (§ 32a~Abs. 1 Satz 2 EStG)

Die Festsetzung des Solidaritätszuschlags ist gem. § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO
vorläufig hinsichtlich
- der Höhe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Abs. 6 Sätze 1 und 2 EStG

Die Verlaufigkeitserklärung erfasst sowohl die Frage, ob die angeführten
gesetzlichen Vorschriften mit höherrangigem Recht vereinbar sind, als auch den
Fall, dass das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof die streitige
verfassungsrechtliche Frage durch verfassungskonforme Auslegung der angeführten
gesetzlichen Vorschriften entscheidet (BFH-Ürteil vom 30. September 2010
z III R 39/08 -, BStBl 2011 II S. 11). Die Vorläufigkeitserklärung erfolgt
lediglich aus verfahrenstechnischen Gründen. Sie ist nicht dahin zu verstehen,
dass die im Vorläufigkeitsvermerk angeführten gesetzlichen Vorschriften als
verfassungswidrig oder als gegen Unionsrecht verstoßend angesehen werden. Soweit
die Vorläufigkeitserklärung die Frage der Verfassungsmäßigkeit einer Norm
betrifft, ist sie außerdem nicht dahingehend zu verstehen, dass die
Finanzyerwaltung es für möglich halt^ das Bundesverfassungsgericht oder der
Bundesfinanzhof könne die im Vorläufigkeitsvermerk angeführte Rechtsnorm gegen
ihren Wortlaut auslegen.
Sollte aufgrund einer diesbezüglichen Entscheidung des Gerichtshofs der
Europäischen Union, des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesfinanzhofs
diese Steuerfestsetzung aufzuheben oder zu ändern sein, wird die Aufhebung oder
Änderung von Amts wegen vorgenommen, ein Einspruch ist daher insoweit nicht
erforderlich.

e ht s b eh l f b l h r u
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Die Festsetzung der Einkommensteuer und des Solidaritätszuschlags kann mit dem
Einspruch angefochten werden.

Die Festsetzung des Verspätungszuschlags kann mit dem Einspruch angefochten werden.

Die Einsprüche sind bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen
.e schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu

übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.

Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt
ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen
Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig
ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsver-
fahrens. Dies gilt auch, soweit sich ein angefochtener Vorauszahlungsbescheid durch
die Jahressteuerfestsetzung erledigt.

Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat . Sie beginnt mit
Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe
gilt die Bekanntgabe mit dem vierten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei
denn^ dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellungmit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen
Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen
den sich der Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der
Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur Begründung
dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Hinweis: Auch wenn Sie einen Einspruch einlegen, müssen Sie die angeforderten
Beträge fristgemäß zahlen, es sei denn, dass die Vollziehung des Bescheids
ausgesetzt oder Stundung gewährt worden ist.

Hinweis: Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (z.B. Feststellungsbescheid)
können nur durch Anfechtung des Grundlagenbescheids, nicht auch durch Anfechtung
eines davon abhängigen weiteren Bescheids (Folgebescheid) angegriffen werden.
Wird ein Grundlagenbescheid berichtigt, geändert oder aufgehoben (z.B. aufgrund eines
eingelegten Einspruchs), so werden die davon abhängigen Bescheide von Amts wegen
geändert oder aufgehoben.
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Finanzamt UlJ.J.enüurg

IdNr. Ehemann 32 672 90<» 154
IdNr. Ehefrau 92 721 5<i6 207
Steuernummer 009 809 31252
(Bitte bei Rückfragen angeben)

Finanzam-l,Pf.l36Z, 3S663 Dillenbura

Ö3DÖA uij.^ennurg
Wilhelmstraße 9
Tel.: 02771/908-0

Finanzkasse
Gießen
35392 Gießen
Schubertstraße 60

OU . U l .^.U^D

Herrn und Frau
Chalil Chalil Oglou
Sevilai Miserli
^V)SA^h, /«?
^^e^ j//?/)

ichea-d fUr 202^t

über

und
Solidaritätszuschlag

Festsetzung

Art der Steuerfestsetzung

Der Bescheid ergeht nach § 164 Abs. 1 AO unter Vorbehalt der Nachprüfung.
Er ist nach § 165 Abs. 1 Satz 2 AO teilweise vorläufig.

^

^

i
I

Festgesetzt werden

Abrechnung (Stichtag 23.01.2026)
der Finanzkasse des Finanzamts Gießen

bereits getilgt

es verbleiben

Einkommen-
Steuer
€

Solidaritäts-
Zuschlag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Besteuerungsgrundlage

Berechnung des zu versteuernden E inkommens

Ehemann
€

Ehefrau
€

insgesamt

Einkünfte aus Gewerbebetrieb
als Einzelunternehmer
aus Veräußerungsgewinnen . .

Einkünfte

10.000
3.000

13.000

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
Bruttoarbeitslohn . . .. .
ab Arbeitnehmer-Pauschbetrag . . . ..

Einkünfte

775
775

0

Summe der Einkünfte 13.000 0 13.000

Gesamtbetrag der Einkünfte 13.000 0 13.000

ab Sonderausgaben-Pauschbetrag 72

Einkommen / zu versteuerndes Einkommen 12.928
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Servlcezelten:
Nur telefonisch
Mo.-Fr. 8-18 Uhr

Weitere Informat-1 onen Im Internet unter
wwu . •F •! na nyamt . hes sen . tie

Zahlungsempfänger: F1nanzamt Gießen

Landesbk Hessen-ThUr-I ngen
IBAN: DE25 5005 OOOQ 0001 0002 98

DT BBK F11 Frankfurt am Main
IBAN; DEQ5 5000 0000 0050 0015 <i0

BIG: HELADEFFXXX

BIG: MARKDEF1500
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Finanzamt Dillenburg
IdNr. Ehemann 32 672 904 154, Ehefrau 92 721 546 207, Steuernummer 009 809 31252

Seite 3

Bescheid für 2024 über Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag
vom 30.01.2026

^

Bei der Berechnung Ihres zu versteuernden Einkommens konnte ich die Freibeträge
für Kinder nicht berücksichtigen. Die Vergleichsberechnung hat ergeben, dass die
notwendige steuerliche Freistellung des Existenzminimums Ihres Kindes oder Ihrer
Kinder bereits durch den Anspruch auf Kindergeld oder vergleichbare Leistungen
erreicht wurde. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für den
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls die Kirchensteuer sowie bei der
Überprüfung der Einkommensgrenze für die Arbeitnehmer-Sparzulage habe ich die
Freibeträge für Kinder jedoch einbezogen. (Rechtsgrundlagen:
Vergleichsberechnung - § 31 Einkommensteuergesetz, Ermittlung der
Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer -§ 51 a
Absatz 2 Einkommensteuergesetz)

Falls Sie gegen diesen Steuerbescheid Einspruch einlegen oder eine Änderung
beantragen mochten, bewahren Sie Ihre Belege zu diesem Steuerbescheid bitte bis
zum Abschluss des Rechtsbehelfs- oder Änderungsverfahrens auf. Steht diese
Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, sollten Sie die Belege
bis zur Aufhebung bzw. bis zum Entfallen des Vorbehaltes der Nachprüfung
aufbewahren. Belege, die für mehrere Jahre Bedeutung haben (z. B. ärztliche
Atteste), sollten Sie entsprechend länger auf bewahren. Davon unabhängig beachten
Sie bitte die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. (Rechtsgrundlagen -
gesetzliche Aufbewahrungspflichten, z. B. §§ 147, 147a Abgabenordnung,
§ 14b Umsatzsteuergesetz, § 50 Einkommensteuer-Durchführuhgsverordnung)

Bitte bewahren Sie diesen Steuerbescheid auf. Er dient auch als
Einkommensnachweis für andere Behörden (z. B. für Erziehungsgeld/Elterngeld,
Leistungen nach dem BAföG).

Leistungen nach § 32b Abs. 1 Nr. 1 EStG (z.B. Lohnersatzleistungen) in Höhe von
9.300 € für die Ehefrau wurden mit 8.845 € in die Berechnung
des Steuersatzes einbezogen (Progressionsvorbehalt, § 32b EStG).

Sollten Sie vermögenswirksame Leistungen angelegt haben, können Sie die
Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage bis zum 31.12.2028 beantragen.
Voraussetzung dafür ist, dass Sie bis^zum 31^12.2026 gegenüber dem Anbieter in
die elektronische Datenübermittlung eingewilligt und ihm Ihre
Identifikationsnummer mitgeteilt haben. Ob Sie die Arbeitnehmer-Sparzulage
erhalten, kann ich erst prüfen, wenn Ihr Anbieter die Daten elektronisch
übermittelt hat.

?

I
I
£

•<t

Die Festsetzung der Einkommensteuer ist gem. § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO
vorläufig hinsichtlich
- der Höhe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Abs . 6 Satz 1 und 2 EStG
- der Höhe des Grundfreibetrags (§ 32a Abs. 1 Satz 2 EStG)

Die Festsetzung des Solidaritätszuschlags ist gem. § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO
vorläufig hinsichtlich
- der Hohe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Abs . 6 Sätze 1 und 2 EStG

Die Vorläufigkeitserklärung erfasst sowohl die Frage, ob die angeführten
gesetzlichen Vorschriften mit höherrangigem Recht vereinbar sind, als auch den
Fall, dass das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof die streitige
verfassungsrechtliche Frage durch verfassungskonforme Auslegung der angeführten
gesetzlichen Vorschriften entscheidet (BFH-Urteil vom 30. September 2010
z III R 39/08 -, BStBl 2011 II S. 11). Die Vorläufigkeitserklärung erfolgt
lediglich aus verfahrenstechnischen Gründen. Sie ist nicht dahin zu verstehen,
dass die im Vorläufigkeitsvermerlc angeführten gesetzlichen Vorschriften als
verfassungswidrig oder als gegen Unionsrecht verstoßend angesehen werden. Soweit
die Verlaufigkeitserklärung die Frage der Verfassungsmäßigkeit einer Norm
betrifft, ist sie außerdem nicht dahingehend zu verstehen, dass die
Finanzverwaltung es für möglich hält, das Bundesverfassungsgericht oder der
Bundesfinanzhof könne die im Vorläufigkeitsvermerk angeführte Rechtsnorm gegen
ihren Wortlaut auslegen.
Sollte aufgrund einer diesbezüglichen Entscheidung des Gerichtshofs der
Europäischen Union, des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesfinanzhofs
diese Steuerfestsetzung aufzuheben oder zu ändern sein, wird die Aufhebung oder
Änderung von Amts wegen vorgenommen; ein Einspruch ist daher insoweit nicht
erforderlich.
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